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Wir gratulieren − unsere Jubilare
 5. Juni: Theresia Gleiter, Uettinger Str. 2, 75 Jahre
 6. Juni: Otto Abler, Hauptstr. 25, Hkh, 82 Jahre
 7. Juni: Walter Schmelz, Am Trieb 17. 78 Jahre
 8. Juni: Theo Wander, Herrengasse 3, 75 Jahre
 18. Juni: Martha Zeißner, Hallstattstr. 7, Hkh, 81 Jahre
 23. Juni: Karl Rappelt, Uettinger Str. 24, 80 Jahre
 24. Juni: Johanna Niedermayer, Bayernstr. 5, 85 Jahre
 27. Juni: Maria Stumpf, Am Roth 31, 76 Jahre

Hinweis: Der Markt Helmstadt gratuliert allen Einwohnern ab dem 
75. Geburtstag. Sollten Sie die Veröff entlichung Ihres Geburtstages 
nicht wünschen, teilen Sie dies bitte rechtzeitig vorher der Verwal-
tungsgemeinschaft Helmstadt,  09369 9079-13, mit. Diese Meldung 
gilt dann auch für die folgenden Jahre.

Die persönliche Gratulation des Bürgermeisters erfolgt wie gewohnt 
ab dem 80. Geburtstag.
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(ohne jegliche Formatierung) an die VGem Helmstadt, Im Kies 8, 
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Das nächste Gemeindeblatt erscheint 
am 3. Juli 2015.
Redaktionsschluss: 18. Juni 2015

Verschiedenes

Aktuelles aus der Gemeinde erfahren Sie unter:
www.helmstadt-ufr.de
Schauen Sie doch mal rein!

Sprechstunde 
des Bürgermeisters im Rathaus Helmstadt:
Donnerstags von 16:00 bis 19:00 Uhr, Tel. 09369 9079-79

Kinder- und Jugendsprechstunde des Bürgermeisters
Nach dem Motto „Jeder ist ein Teil der Gemeinde – jeder kann 
mitarbeiten und mitgestalten“ – können Kinder und Jugendliche 
mit dem Bürgermeister am Donnerstag, 25. Juni von 15:00 – 
16:00 Uhr wieder über ihre Vorstellungen und Ideen sprechen.

Abfallentsorgung

Restmüll:   10. und 24. Juni

Bioabfall:   3. und 17. Juni

Leichtverpackungen (LVP, Gelber Sack):  8. und 22. Juni

Blaue Papiertonne:  15. Juni

Wertstoff hof Aalbachtal Uettingen, In der Au
Öff nungszeiten:  Mittwoch  von 14:00 bis 18:00 Uhr 

  Samstag  von  09:00 bis 14:00 Uhr 

Elektroschrott: 
Wertstoff hof Kiesäcker Waldbüttelbrunn
Dienstag von 09:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch von 07:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag von 09:00 bis 18:00 Uhr
Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr
Samstag von 09:00 bis 14:00 Uhr 

Grüngutsammelstelle Helmstadt
Samstag von 09:00 bis 12:00 Uhr 

 Bauhof:  09369 3341 oder 0151 18047311

Gemeindliche
Bekanntmachungen

Öff nungszeiten der Pfarrbücherei Helmstadt
Montags von 18:00 – 19:00 Uhr

Aus dem Fundamt
Am Samstag 16.05. wurde Nähe Festplatz (während Stiftungs-
fest des TV Helmstadt) eine Kindergeldbörse gefunden.
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Aus dem Gemeinderat
Sitzung vom 20. April 2015
Bauantrag: 
Neubau Einfamilienhaus mit Garage auf Fl.Nr. 53, Frankenstr. 5, 
Holzkirchhausen; Änderungsantrag

Mit Unterlagen vom 03.04.2015, eingegangen am 07.04.2015, 
wird die Änderung des Bauantrags vom 10.09.2014 für das o.g. 
Vorhaben beantragt.
Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.09.2014 
(TOP 5 öff entlich) das Einvernehmen zum Bauantrag erteilt. Im 
Zuge der Prüfung des Bauantrages durch das LRA Würzburg 
wurden Änderungen auf Grund der Abstandsfl ächen vorge-
nommen.
Im Wesentlichen wurde nun das Dach der Garage als Flachdach 
(vormals Satteldach) umgeplant.
Des Weiteren wurde eine isolierte Abweichung von bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften bzgl. der Abstandsfl ächen be-
antragt. Begründet wurde dies damit, dass das Baugrundstück 
sich im Altort befände. Um eine sinnvolle Bebauung dieses 
Grundstückes zu ermöglichen, müssten die Abstandsfl ächen 
auf den Mindestabstand von 3 m reduziert werden.
Die diesbezügliche Prüfung obliegt der Genehmigungsbehörde.
Das Baugrundstück ist dem unbeplanten Innenbereich gem. 
§ 34 BauGB zuzuordnen, in dem Vorhaben zulässig sind, die 
sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
und der überbauten Grundstücksfl äche in die Umgebungsbe-
bauung einfügen. Diese Voraussetzung ist hier erfüllt, die An-
tragsunterlagen einschließlich der Nachbarunterschriften sind 
vollständig, es sind keine Gesichtspunkte erkennbar, die der 
Erteilung des Einvernehmens entgegenstehen.

Stellenausschreibung Markt Helmstadt

Beim Markt Helmstadt ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines/r

Beschäftigten

in Vollzeit (derzeit 39 Wochenstunden) zu besetzen.

Um unser Team verstärken zu können müssen Sie eine handwerkliche Ausbildung, bevorzugt Fachrichtung Elektrotechnik, absol-
viert haben und im Besitz einer Fahrerlaubnis der Klassen C und CE sein. 

Das Tätigkeitsprofi l umfasst alle Arbeiten, die im Bereich eines kommunalen Bauhofes anfallen.

Damit verbunden ist auch der Einsatz außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeiten (Winterdienst, Rufbereitschaft). Aus diesem 
Grund erwarten wir, dass der/die Beschäftigte den Bauhof des Marktes Helmstadt innerhalb von 15 Minuten erreichen kann. 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, Sie zudem bereit sein, mit Eigeninitiative, Durchsetzungsvermögen, Verantwortungsbe-
wusstsein, Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und Fachkenntnis unser Team zu verstärken, bewerben Sie sich einfach.

Das Entgelt und ggf. sonstige Leistungen werden nach dem Tarifvertrag für den öff entlichen Dienst (TVöD) gezahlt. 

Die üblichen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis spätestens 30.06.2015 
an den Markt Helmstadt, z.Hd. Herrn 1. Bürgermeister Edgar Martin, Im Kies 4, 97264 Helmstadt 
oder online unter bgmhelmstadt@vgem-helmstadt.bayern.de

Für weitere Auskünfte steht Ihnen der 1. Bürgermeister unter  09369/907979 zur Verfügung.

Der Marktgemeinderat beschließt, dem Bauantrag das gemeindliche 
Einvernehmen gem. § 36 BauGB zu erteilen.

Bauantrag: 
Nutzungsänderung eines genehmigten Friseursalons in 
eine Einzimmerwohnung auf Fl.Nr. 3680, Sudetenstr. 39, 
Helmstadt

Für das Anwesen Sudetenstr. 39, Fl.Nr. 3680 von Helm-
stadt, wurde vom Landratsamt Würzburg mit Bescheid vom 
11.11.2014 die baurechtliche Genehmigung für den damals be-
antragten Neubau eines Windfangs, Errichtung einer Dachgau-
be und Aufstockung eines Anbaus erteilt (siehe auch TOP 2 der 
öff entl. Sitzung vom 01.09.2014).
Hierzu ist nun am 14.04.2015 ein Änderungsantrag vom 
20.03.2015 eingegangen, in dem die Nutzungsänderung des in 
der o.g. Genehmigung enthaltenen Friseursalons in eine Ein-
zimmerwohnung beantragt wird.
Diesem Änderungsantrag steht aus gemeindlicher Sicht nichts 
entgegen.

Der Marktgemeinderat beschließt, dem Änderungsantrag auf Nut-
zungsänderung eines Friseursalons in eine Einzimmerwohnung das 
gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 BauGB zu erteilen

Bauvoranfrage: 
Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage 
auf Fl.Nr. 3197/3, Wiesenstraße 4, Helmstadt
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Mit Unterlagen vom 08.04.2015, eingegangen am 08.04.2015, 
wird die Erteilung eines Bauvorbescheids zum o.g. Vorhaben 
beantragt.
Beabsichtigt ist der Neubau eines Wohnhauses mit Doppelga-
rage im Geltungsbereich des BPlanes „Neuer Wiesenweg“.
Das Bauvorverfahren gem. Art. 71 BayBO dient der Klärung 
bestimmter Problempunkte vor Einreichung des Bauantrags. 
Hierzu sind vom Antragsteller in der Bauvoranfrage konkrete 
Fragen zu stellen; diese sind in den eingereichten Unterlagen 
nicht enthalten.
Insbesondere geht es hier um die Überschreitung der Baugren-
ze nach Norden und die Höheneinstellung für Wohnhaus und 
Garage.
Für Kreisstraßen besteht nach Art. 23 Abs. 1 BayStrWG ein An-
bauverbot von 15 m. Hiervon können Ausnahmen zugelassen 
werden. Die Entscheidung hierüber wird im Baugenehmigungs-
verfahren durch das LRA im Einvernehmen mit der Straßenbau-
behörde getroff en (Art. 23 Abs. 2 BayStrWG). 

Der Gemeinderat erteilt der Bauvoranfrage das gemeindliche Ein-
vernehmen gem. § 36 BauGB. 

Beratung und Beschlussfassung 
über die Haushaltssatzung 2015

Jedem Mitglied des Marktgemeinderates wurde rechtzeitig vor 
dem Sitzungstermin ein Entwurf des Haushalts 2015 elektro-
nisch übermittelt. Herr Ralf Büttner erläutert schwerpunktmä-
ßig die wichtigsten Punkte des Verwaltungshaushalts. Die An-
sätze des Vermögenshaushalts wurden einzeln angesprochen 
und soweit erforderlich begründet. Auftretende Fragen zu ein-
zelnen Ansätzen wurden vom Vorsitzenden und Herrn Büttner 
beantwortet.

Der Marktgemeinderat beschließt die Haushaltssatzung mit Haus-
haltsplan für das Haushaltsjahr 2015.

Beratung und Beschlussfassung 
über den Finanzplan und das ihm zugrunde liegende
Investitionsprogramm 2014 – 2018

Der Entwurf des Finanzplans und des Investitionsprogramms 
wurde durch Herrn Büttner erläutert. Der Finanzplan ist im 
Finanzplanungszeitraum 2014 – 2018 ausgeglichen. Kredit-
aufnahmen sind in den Jahren 2016 und 2017 mit insgesamt 
6,8 Millionen Euro (= ca. 2.630,00 €/Einwohner – Landesdurch-
schnitt zum 31.12.2013 = 711,00 €/Einwohner) eingeplant.

Der Marktgemeinderat beschließt den Finanzplan und das ihm zu-
grunde liegende Investitionsprogramm 2014 – 2018.

Beratung und Beschlussfassung über den Stellenplan 2015

Die Änderungen im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 wur-
den angesprochen und entsprechend eingearbeitet.

Der Marktgemeinderat beschließt den Stellenplan 2015 in der vor-
gelegten Fassung.

Löschweiher und Alditeich

Der Vorsitzende informiert auf Anfrage, dass der Löschweiher 
und der Alditeich nicht für einen Fischbesatz geeignet sind. Evtl. 
dort vorhandene Fische wurden durch Privatpersonen einge-
setzt. Das Ordnungsamt hat diesbezüglich Rücksprache mit 
den zuständigen Stellen gehalten. Handlungsbedarf wurde von 
diesen nicht festgestellt.. 

Sitzung vom 4. Mai 2015
Erneuerung der Wasserversorgung; Umbindung der Hoch-
zone Helmstadt auf Fernwasser-Versorgung und Anbindung 
des TV-Sportgeländes ab Anschlusspunkt Schulstraße;

Information zur Planung und Umsetzung

Die Thematik „Erneuerung der Wasserversorgung“ wurde be-
reits mehrfach im Marktgemeinderat behandelt. Auf die ent-
sprechenden Sitzungsprotokolle und Unterlagen wird insoweit 
verwiesen.
Derzeit laufen die Vorabstimmungen zum Vollzug der Umbin-
dung der Hochzone Helmstadt sowie die Ausschreibung zum 
Wasserleitungsbau ab der Schulstraße Richtung TV-Sportgelän-
de einschließlich Bau einer Zisterne zum Brandschutz, welche 
auch zur Beregnung des Sportgeländes genutzt werden kann.
Herr Leimeister (Ing.Büro Köhl) erläutert den derzeitigen Sach-
stand im Detail, sodass diesbezüglich eine entsprechende Be-
schlussfassung erfolgen kann.
Demnach wird die Wasserleitung in der Schulstraße (nicht im 
Gehweg und auch nicht auf dem Schulgrundstück) mit einer 
Länge von ca. 140 m (Höhe Einmündung Finkenstraße bis auf 
Höhe Buswendeplatz oberhalb des Hochbehälters) verlegt. 
Gleichzeitig sollen bei der Wiederherstellung der Fahrbahn ei-
nige Straßenschadstellen repariert werden.
Die gesamte Maßnahme einschließlich der Versorgung mit 
Trinkwasser und des Brandschutzes mittels Brauchwasserzis-
terne des TV-Sportgeländes wurde vorab mit dem Kreisbran-
drat abgestimmt. Demnach wird am Sportgelände in einem 
oder in mehreren Wassertanks (dies wird vom IB Köhl noch 
erarbeitet) ein Volumen von mindestens 48 m³ für den Brand-
schutz (nutzbar auch für die Beregnung) vorgehalten; dabei 
darf zur Sicherstellung des Brandschutzes die Beregnung nur 
nachts erfolgen und wenn nicht gleichzeitig eine Veranstaltung 
am Sportplatz stattfi ndet. Die Druckverhältnisse für die Trink-
wasserversorgung werden über die Druckerhöhungsanlage so 
eingerichtet, dass am Sportplatz/Sportheim bei 1 l/sec Wasser-
verbrauch ca. 1,8 bar Wasserdruck herrscht.
Derzeit wird diese Maßnahme zusammen mit der Maßnahme 
„Bayernstraße und Turnhallenweg“ als getrenntes Los ausge-
schrieben, mit der Absicht, für beide Maßnahmen möglichst 
wirtschaftliche Preise zu erzielen. Berechnet ist die Wasserbau-
maßnahme „Schulstraße“ mit ca. 100.000 € sowie die Wasser-
versorgung für den Brandschutz am TV-Sportgelände mit ca. 
70.000 €. Beschaff ung und Einbau der Wassertanks sind in der 
Ausschreibung nicht enthalten, da dies nicht durch die Tiefbau-
fi rma, sondern anschließend an die Wasserleitungsarbeiten 
durch eine Fachfi rma aus dem Metallbaubereich oder dem 
Tankanlagenbau erfolgen soll.
Ebenfalls nicht in der Ausschreibung enthalten ist der Rückbau 
des bestehenden Hochbehälters. Hierzu werden derzeit Ange-
bote abgefragt, die endgültige Entscheidung über den Hochbe-
hälter wird dann zu gegebener Zeit getroff en.
Der zeitliche Ablauf der Gesamtmaßnahme kann derzeit noch 
nicht mitgeteilt werden, da dieser wesentlich davon abhängt, 
ob die beiden Lose („Bayernstr. und Turnhallenweg“ sowie 
„Wasserleitungsbau Schulstr.“) an die gleiche Firma oder an 
zwei unterschiedliche Firmen vergeben werden und welcher 
Zeitablaufplan sich dann ergibt. Erst dann können die einzelnen 
Schritte konkret abgestimmt und festgelegt werden. Sollte eine 
angestrebte Ausführung in den Sommerferien nicht möglich 
sein, so müssen die Routen und Haltestellen für die Schulbusse 
entsprechend angepasst werden.

Mit dieser Vorgehensweise besteht Einverständnis im Marktge-
meinderat.
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Der Marktgemeinderat beschließt, die Umbindung der Hochzone 
Helmstadt auf Fernwasser-Versorgung sowie die Anbindung des 
TV-Sportgeländes ab dem Anschlusspunkt Schulstraße gemäß den 
Erläuterungen des Ing.Büros Köhl durchzuführen.

Bauantrag: 
Neubau Einfamilienhaus mit Doppelcarport auf Fl.Nr. 4454/3, 
Am Roth 27, Helmstadt

Mit Unterlagen vom 25.04.2015, eingegangen am 27.04.2015 
wird die baurechtliche Genehmigung für das o.g. Vorhaben be-
antragt.
Geplant ist im Einzelnen der Bau eines Einfamilienhauses mit 
östlich angrenzendem Doppelcarport im Bereich des Bebau-
ungsplans „Am Roth“ von Helmstadt. Das Vorhaben wurde 
nicht als Antrag gem. Art. 58 BayBO (Genehmigungsfreistel-
lung) eingereicht, da für das Vorhaben Befreiungen von den 
Festsetzungen des Bebauungsplans erforderlich sind.
Die Befreiungen betreff en die Höheneinstellung des Gebäudes 
und beziehen sich auf die Festsetzungen der Dachneigung (lt. 
Bebauungsplan: 35-48 °, geplant: 25 °) und die Wandhöhe (lt. 
Bebauungsplan: 4,00 m über Gelände; geplant 4,31 m – 5,76 m 
nach Geländeverlauf); diese Befreiungen sind in den Antrags-
unterlagen begründet und erscheint auch vertretbar, da die 
im Bebauungsplan vorgesehene Zahl der Vollgeschosse ein-
gehalten wird und die Firsthöhe sich an den Höhen der Nach-
bargebäude orientiert. Das Vorhaben hält die Grundzüge des 
Bebauungsplans somit insgesamt ein, die Antragsunterlagen 
einschließlich der Nachbarunterschriften sind vollständig, so-
dass das gemeindliche Einvernehmen erteilt werden kann.

Der Marktgemeinderat beschließt, dem Bauvorhaben einschließlich 
der Befreiungen bezüglich der Dachneigung und der Wandhöhe das 
gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 BauGB zu erteilen.

Verfahren gem. BImSchG: Errichtung und Betrieb von vier 
Windkraftanlagen auf Gemarkung Wertheim-Dertingen;

hier: Beteiligung als Träger öff entlicher Belange

Mit Schreiben vom 14.04.2015, eingegangen am 15.04.2015, hat 
das Landratsamt Main-Tauber-Kreis der Verwaltungsgemein-
schaft Helmstadt Verfahrensunterlagen für das o.g. Vorhaben 
übersandt. Damit erfolgt die Beteiligung der VGem-Gemeinden 
als Träger öff entlicher Belange am immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahren für die geplanten vier Wind-
kraftanlagen (WEA) auf Gemarkung Dertingen.
Der betreff ende Standort in der Nordost-Ecke der Gemarkung 
Dertingen war bereits als einer von drei möglichen Standorten 
in der Flächennutzungsplanung der Stadt Wertheim enthal-
ten; hierzu hat der Marktgemeinderat in seiner Sitzung vom 
26.05.2014 beschlossen, keine Bedenken bzw. Einwendungen 
vorzutragen.
Für das jetzige Genehmigungsverfahren sind die Einzelheiten 
zu den geplanten WEA den Antragsunterlagen der Fa. ABO-
Wind, insbesondere dem Lageplan, dem Kurzbericht sowie 
der technischen Zeichnung der WEA zu entnehmen. Demnach 
sollen im nordöstlichen Gemarkungsbereich von Dertingen 
vier WEA mit einer Höhe von 199 m und einem Rotordurch-
messer von 120 m errichtet werden. Eine Beeinträchtigung von 
Belangen des Marktes Helmstadt (insbesondere der Ortslage 
Holzkirchhausen) stellt dieses Vorhaben aufgrund der Entfer-
nung und der bestehenden Topografi e nicht dar, es sind keine 
Auswirkungen zu erkennen, die über die Auswirkungen der im 
hiesigen Bereich bereits genehmigten und errichteten WEA hi-
nausgehen würden.

Der Marktgemeinderat beschließt, im laufenden Genehmigungsver-
fahren keine Bedenken bzw. Einwendungen als Träger öff entlicher 
Belange vorzutragen.

Ortsstraßen; Anschaff ung von stationären Geschwindig-
keitsmesstafeln

Im Hinblick auf die Verbesserung der Verkehrssicherheit in-
nerhalb der Ortsbereiche wurde schon mehrfach über die An-
schaff ung und stationäre Installierung von weiteren Geschwin-
digkeitstafeln diskutiert. Hierzu wurden von der Fa. Sierzega 
(Hersteller/Lieferant der bereits vorhandenen mobilen Messta-
fel), entsprechende Angebote eingeholt.
Weiter hat die Abstimmung mit der Bayernwerk AG ergeben, 
dass die Variante einer Befestigung an vorhandenen Lampen-
masten sowohl aus vertrags- und haftungsrechtlichen Gründen 
als auch technischen Gründen nicht möglich ist; zudem ist an 
den für die Messanlagen geeigneten Standorten kein Lampen-
mast vorhanden, sodass auch deswegen eine Installation an 
der Straßenbeleuchtungsanlage nicht möglich ist.
Somit verbleibt zur Vermeidung unnötigen Arbeitsaufwands 
beim Bauhof nur die Variante der Stromversorgung über So-
larmodule.
Für diese Variante werden in der Sitzung die Angebote und die 
vorgesehenen Standorte an der Würzburger Straße, einmal im 
Bereich der Bushaltestelle Hochstattstraße auf der nördlichen 
Straßenseite und einmal im Bereich des Löschweihers auf der 
östlichen Straßenseite, jeweils an den bereits vorhandenen 
Masten für die bisherige mobile Geschwindigkeitsanzeige im 
Detail erläutert, sodass eine entsprechende Beschlussfassung 
erfolgen kann.
Die mobile Anlage wird weiterhin an wechselnden Straßen in 
Helmstadt und in Holzkirchhausen eingesetzt und steht dann 
dort entsprechend häufi ger zur Verfügung.
Die Beratung im Marktgemeinderat ergibt, dass zwei Tafeln in 
Aluminium-Ausführung angeschaff t werden sollen, da dieses 
Material robuster und langlebiger ist als Kunststoff . Ausgewählt 
wird das Modell GR 33 C, da dieses bei gleichem Preis im Ver-
gleich zum Modell GR 32 C zusätzliche Funktionen bietet.
Einschließlich der Bauteile für die Solarstromversorgung und 
dem sonstigen Zubehör ergibt sich für eine Geschwindigkeits-
messanlage somit ein Bruttogesamtpreis von 3.183,85 €.

Der Marktgemeinderat beschließt, zwei Geschwindigkeitsmessanla-
gen des Typs Sierzega GR 33 C zum Bruttogesamtpreis von 6.367,69 
€ anzuschaff en.

ILE; Projekt Öko-Modellregion

Mit Schreiben vom 17.04.2015 teilt Staatminister Brunner mit, 
dass sich die Allianz Waldsassengau im Würzburger Westen als 
eines von sieben bayerischen Gemeindebündnissen in Zukunft 
offi  ziell „Staatlich anerkannte Ökomodellregion“ nennen darf.
Die Auszeichnung erfolgt im Rahmen eines offi  ziellen Festak-
tes am 18. Mai 2015 im Veranstaltungssaal des Bayerischen 
Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
in München.
Der nächste Schritt wird nach einer Beratung mit dem feder-
führenden ALE Würzburg die Einstellung eines Allianzmanagers 
für das Projekt Ökomodellregion sein, der die Aufgabe hat, die 
beim Wettbewerb vorgestellten Projektpläne zu bearbeiten 
und umzusetzen.
Damit ist bei der Allianz Waldsassengau im Würzburger Westen 
ein erstes großes Projekt in der Entstehung, das dem ganzen Al-
lianzgebiet Nutzen bringen kann und die Zusammenarbeit der 
Gemeinden stärkt.
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Polizeiinspektion Würzburg Land; 
Sicherheitsbericht für das Jahr 2014

Mit Schreiben vom 16.04.2015 legt die Polizeiinspektion Würz-
burg Land den Sicherheitsbericht für das Jahr 2014 vor, der 
dem Marktgemeinderat vollinhaltlich bekannt gegeben wird.

Termine; Festlegung eines Termins für ein Gespräch mit 
Vertretern der Pfarrgemeinde

In der MGR Sitzung vom 23.03.2015 wurde unter TOP 5.5 ange-
regt, einen gemeinsamen Gesprächstermin mit Vertretern der 
Kirchengemeinde zu suchen. Nach einer Vorabstimmung mit 
Pfarrer Grönert bieten sich folgende Termine an:

Dienstag, 12.05.  -  19.30 Uhr oder Dienstag, 09.06.  -  19.30 Uhr.
Die Vertreter der Gruppierungen aus dem MGR, die sich zur Teil-
nahme an einem solchen Gespräch gemeldet haben, wählen 
einvernehmlich den 09.06.2015 als Termin aus. Dieser Termin 
soll Pfarrer Grönert baldmöglichst mitgeteilt werden (Teilneh-
mer: Bernhard Haber, Stefan Wander, Bernd Schätzlein, Man-
fred Rückert, 2. Bgm. Matthias Haber, 1. Bgm. Edgar Martin).

Mobilfunkbasisstation; Inbetriebnahmeanzeige

Mit Schreiben vom 16.04.2015 teilt die Vodafone GmbH, 
Eschborn, mit, dass in Kürze die Erweiterung der in Helmstadt-
Holzkirchhausen, Zeller Berg, Fl.Nrn. 7735-7737 befi ndlichen 
Mobilfunkstation in Betrieb genommen wird.

Bürgerbus

Aus dem Marktgemeinderat wird nach dem Sachstand zur Ein-
führung des Bürgerbusangebotes gefragt. Hierzu teilt der Vor-
sitzende mit, dass der Bürgerbus am 18.05.2015 starten wird. 
In den VGem-Gemeinden wird an alle Haushalte ein jeweils 
gemeindespezifi scher Flyer verteilt, in dem die Bürger über 
die Einzelheiten und die Fahrpläne informiert werden; für den 
Markt Helmstadt wurde der Montag als „Bürgerbus-Tag“ festge-
legt, der Zubringerdienst des Bürgerbusses zur VGem ist jeweils 
am Donnerstag.

Öff nungszeiten der VGem Helmstadt 
(Kernzeit)

 09369 9079-0 (Vermittlung)

Montag – Freitag:      8:30 bis 12:00 Uhr
Montag – Mittwoch:       13:30 bis 15:30 Uhr
Donnerstag:              13:30 bis 18:00 Uhr

Besuchen Sie uns im Internet unter 
www.vgem-helmstadt.de. 

Auch dort stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihre Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt

Vereinsförderung 
durch den Markt Helmstadt

Der Markt Helmstadt möchte mit seiner Vereinsförderung, 
die ab dem Jahr 2014 auf ein neues, wesentlich umfassende-
res Konzept umgestellt wurde, möglichst alle Vereine fördern, 
soweit diese vom Markt Helmstadt zur Förderung anerkannt 
wurden. Die Gesamtfördersumme wurde dabei von früher 
32.000 € auf aktuell 45.000 € angehoben. Besondere Berück-
sichtigung fi ndet im neuen Förderkonzept die Jugendarbeit der 
Vereine, die sich in einer deutlich erhöhten Fördersumme für 
Vereinsmitglieder unter 18 Jahren ausdrückt. Gegliedert ist die 
Förderung in drei „Säulen“, nämlich eine anteilige Übernahme 
der Schulturnhallenmiete, in die Mitgliederzahlen und hierbei 
besondere Berücksichtigung von jugendlichen Vereinsmitglie-
dern, und in einen vom MGR frei zugewiesenen Anteil.

Der Marktgemeinderat hat für das Förderjahr 2015 am 
13.04.2015 für die Vereinsförderung die auch im Jahr 2014 aus-
gezahlte Summe von 45.000 € beschlossen. Diese Summe ent-
hält auch die Beteiligung des Marktes Helmstadt am Entgelt der 
Vereine für die Nutzung der Schulturnhalle.

Die Fördersumme teilt sich auf die einzelnen Vereine wie folgt auf:

Verein Fördersumme 2015
TV Helmstadt  13.506,55 €
FC Helmstadt  7.608,73 €
SV Rot-Weiss Holzkirchhausen 3.822,22 €
Schützengesellschaft 1.441,02 €
Gesangverein Melomania 2.136,75 €
Gesangverein Frohsinn 3.556,82 €
Gesangverein Sängerlust 599,88 €
Faschingsclub 3.281,08 €
Kegelclub 533,68 €
Elisabethenverein Helmstadt  501,12 €
Elisabethenverein Holzkirchhausen  300,67 €
Frauenbund 300,67 €
FFW Helmstadt  2.692,13 €
FFW Holzkirchhausen 986,57 €
Museumsverein 465,57 €
Gartenbauverein Holzkirchhausen 515,60 €
Gartenbauverein Helmstadt  946,91 €
Seniorenclub Helmstadt 701,57 €
Seniorenclub Holzkirchhausen 501,12 €
Pfarrbücherei 300,67 €
VdK 300,67 €
Gesamtfördersumme: 45.000,00 €

Hinweis
Die Vereine werden gebeten, die notwendigen Meldungen ge-
mäß den Förderrichtlinien für die Vereinsförderung im Jahr 
2016 fristgerecht bis zum letzten Werktag im Februar 2016 
beim Markt Helmstadt einzureichen.
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Aufruf zu einem fairen 
Miteinander – zu angemes-
senen Umgangsformen

Werte Bürgerinnen und Bürger 
in den Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemein-
schaft Helmstadt,

Wir – die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden der Verwal-
tungsgemeinschaft Helmstadt - sehen uns veranlasst, aufgrund 
der Entwicklung der letzten Jahre, die sich insbesondere im 
vergangenen Jahr noch verstärkt hat, die wachsende Problema-
tik für die demokratisch gewählten Mandatsträger und für die 
MitarbeiterInnen der VGem Helmstadt aufzuzeigen und diesem 
Trend entgegen zu wirken.
Mit den nachfolgenden Ausführungen möchten wir uns bemü-
hen, ein Problembewusstsein zu entwickeln und Lösungswege 
aufzuzeigen.

Die Gemeinden sind aufgrund ihres Aufgabenspektrums gehal-
ten, die Infrastruktur in der jeweiligen Gemeinde in einer den 
rechtlichen Vorgaben und dem Stand der Technik entsprechen-
den Form zu errichten bzw. zu unterhalten.

Die rechtlichen und technischen Standards werden nicht durch 
die Gemeinde bzw. den Gemeinderat oder dem Bürgermeister 
gesetzt, sondern durch die Landes- und Bundespolitik sowie 
die Rechtsprechung und Normgebung für technische Anforde-
rungen.

Mitteilungen der 
Verwaltungsgemeinschaft

Die Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt ist am 
Freitag, 5. Juni geschlossen.

Ablesung der Wasserzähler
Die Jahresablesung der Wasserzähler steht kurz bevor. Die Ab-
lesekarten werden Ihnen in Kürze zugestellt.

Sie können die Zählerstände auch über das Online-Portal der 
Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt übermitteln:

www.vgem-helmstadt.de

Übermittlungszeiten: 15.06.2015 bis 01.07.2015.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe

Ihre VGem Helmstadt

Im praktischen Vollzug gibt es leider immer wieder bzw. immer 
mehr Schwierigkeiten mit der Akzeptanz durch die  Bürgerin-
nen und Bürger. Dies insbesondere dann, wenn die Umsetzung 
der Aufgaben der Gemeinde es erfordert, den Bürger fi nanzi-
ell gesondert zu beteiligen, also sprich über eine Erhöhung der 
Gebühren oder über eine Beitragserhebung.

Es stellt sich dann häufi g die Reaktion ein, dass die Maßnahme 
als solche in Frage gestellt wird (und zwar auch dann, wenn vor-
her jahrelang der vorhandene Zustand beklagt wurde) und die 
Art der Ausführung sowie deren Finanzierung kritisiert werden. 
Häufi g geschieht diese Kritik auf einer mehr als dürftigen bzw. 
völlig ungenügenden Kenntnislage, gelegentlich ist sie auch ge-
prägt von schlichter Ignoranz der tatsächlichen und rechtlichen 
Gegebenheiten.

Es wird dann zu Mitteln der Mobilisierung der Öff entlichkeit 
und/oder der Medien gegriff en im Glauben, durch öff entlichen 
Druck eine andere, der persönlichen Meinung entsprechenden 
Entscheidung zu erreichen. In diesem Rahmen wird dann ver-
sucht aufzuzeigen, dass der Gemeinderat sowie der Bürger-
meister aber auch die Verwaltung nicht sachgerecht handeln 
würden. Dabei werden leider oft unsachliche Motive unterstellt 
und eine wissentliche Übervorteilung der Bürger behauptet. 

Ferner werden Schriftsätze an die Gemeinden bzw. die Verwal-
tungsgemeinschaft gerichtet, deren Formulierungen von der 
Wortwahl mitunter schlicht nicht akzeptabel und teilweise an 
der Grenze zur Beleidigung sind.

Besonderes unangemessen ist die Form, in der die „Interes-
sensvertretung“ erfolgt. Es hat sich vermehrt eingebürgert, die 
Bürgermeister und die Gemeinderatsmitglieder nicht nur in ih-
rer Eigenschaft als Mandatsträger zu attackieren, sondern die-
se Angriff e auch auf die private Ebene und das private Umfeld 
zu projizieren.
Nicht hingenommen werden kann allerdings, wenn die Be-
diensteten der Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt für die Er-
füllung ihrer Aufgaben in einer völlig unangemessenen Form 
angegriff en werden. Dies erfolgt bis hin zu Drohungen oder 
durch Diff amierungen in der Wohngemeinde des Bediensteten 
oder durch Ansprache in ungebührlicher Form außerhalb der 
Dienstzeit.

Hier ist die VGem Helmstadt auch in ihrer Fürsorgepfl icht ge-
fordert. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie als Beschäftig-
ter angegriff en werden und Ihr Chef Sie nicht verteidigt. Ein 
Wegducken wird es bei uns in der VGem nicht geben; vielmehr 
werden wir künftig unangemessene Angriff e in welcher Form 
auch immer nicht mehr dulden; wer sich nicht den Regeln des 
Anstands verpfl ichtet fühlt, muss mit Konsequenzen rechnen.

Besonders dann, wenn die Angriff e sachlich nicht begründet 
sind oder gar schlicht unwahr sind. 
Du sollst kein falsches Zeugnis von dir geben wider deinem 
Nächsten – so lautet das 8. Gebot;  dessen Beachtung im tägli-
chen Leben würde vieles erleichtern. 

Vielen Behauptungen einer angeblichen falschen Vorgehens-
weise und einer mangelnden Transparenz der Arbeit des Ge-
meinderates unterliegt auch ein falsches Demokratieverständnis.
Der Bürgermeister sowie die Gemeinderatsmitglieder werden 
von den Bürgern gewählt; sie sind die Vertreter der Ortsbevöl-
kerung. Dies ist in unserem System einer repräsentativen  De-
mokratie so vorgesehen. Plebiszitäre Elemente wie Bürger- und 
Volksentscheide bilden die Ausnahme.
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Wenn nun bemängelt wird, dass der Gemeinderat entscheidet, 
ohne in jedem einzelnen Fall die Bürger zu beteiligen, dann ist 
dies schlicht entweder der Unkenntnis des Systems oder der 
bewussten Ignoranz der Aufgabenverteilung in unserer Gesell-
schaft geschuldet.

Es darf hier an dieser Stelle an den Art. 33 Abs. 2 Grundgesetz 
erinnert werden; dieser lautet: Jeder Deutsche hat nach seiner 
Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang 
zu jedem öff entlichen Amte.“

Wenn Sie in den demokratisch gewählten Gremien mitbestim-
men wollen, dann stellen Sie sich und bewerben sich um ein 
Amt. Wer sich engagiert kann mitreden und hat eine Legitima-
tion dazu. Wer sich aber abseits stellt und nur aus der Distanz 
kritisiert, beschädigt das System und diskreditiert diejenigen, 
die sich einbringen. Betätigen Sie sich nicht als Kritiker oder gar 
Zyniker, sondern arbeiten Sie konstruktiv mit. 

Die Behauptung einer fehlenden Transparenz der Arbeit im 
Gremium kann unsererseits nicht nachvollzogen werden.
Die Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt hat für ihre Mitglieds-
gemeinden bereits im Jahr 2008 ein Bürgerinformationssystem 
(BIS) eingeführt. Sie können über das BIS u.a. alle öff entlichen 
Niederschriften der vier Mitgliedsgemeinden sowie die öff ent-
lichen Niederschriften der Verwaltungsgemeinschaft und des 
Schulverbandes einsehen. Diese Möglichkeit geht weit über 
den gesetzlichen Vorgaben und datenschutzrechtliche Empfeh-
lungen hinaus.
Machen Sie sich die Mühe und suchen Sie vergleichbares z.B. in 
den anderen Gemeinden unseres Landkreises; Sie werden den 
Unterschied erkennen.

Eine weitere Informationsebene besteht darin, an Sitzungen 
des jeweiligen Gremiums als Zuhörer teilzunehmen und sich so 
aus erster Hand zu informieren. Die bestehende Quote zeigt 
eine klare Sprache und weist nicht auf eine diesbezüglich aus-
geprägte Motivation hin.

Die Gemeinden bemühen sich ferner, über das Medium des 
monatlich erscheinenden Mitteilungsblattes die Informationen 
aus dem Gemeinderat den Bürgerinnen und Bürger zugänglich 
zu machen. 

Wer diese Möglichkeiten als fehlende Transparenz bezeichnet, 
der ignoriert schlicht die Faktenlage.

Wir dürfen mit einem gewissen Stolz darauf hinweisen, dass 
die Qualität unserer Arbeit von Außenstehenden erkannt wird 
und würden uns freuen, wenn sich diese Erkenntnis vermehrt 
bei Ihnen – den Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinden, 
durchsetzen würde. Allen, die diese Einschätzung teilen und 
gelegentlich sogar zum Ausdruck bringen, sei an dieser Stelle 
gedankt.

Nahezu absurde Kritik erfuhren wir zuletzt für den Umstand, 
dass es uns gelungen ist, unsere Gemeinden schuldenfrei zu 
stellen. Mit einem Hinweis auf billiges Geld wird erwartet, dass 
Aufgaben fi nanziert werden über Aufnahme von Krediten, also 
eine Neuverschuldung einzugehen. Dies wird nur mit dem Ar-
gument des momentanen Zinsgefüges begründet. Nicht be-
dacht werden die Auswirkungen auf die dauerhafte fi nanzielle 
Leistungskraft der Gemeinden, insbesondere dann, wenn sich 
die Steuereinnahmen wieder reduzieren und sich das Zinsni-
veau verändert. Was ist dann mit den klugen Hinweisen auf 
„billiges Geld“?

Aber vor allem sind solche Hinweise sehr kurzsichtig und un-
sozial. Wir erleben häufi g die Klagen, dass aktuelle Kosten 
aufgrund der Fremdfi nanzierung in die Zukunft verschoben 
werden. Stichwort – wir leben auf Kosten der nächsten Genera-
tionen. Dies haben wir als Gesellschaft mit Blick auf die Schul-
denstände in Bund und Ländern zur Genüge getan.

Insofern ist die Forderung nach schuldenfi nanzierten Maßnah-
men in der Gemeinde die Auff orderung an die Bürgermeister 
und Gemeinderäte, diesem Verschieben von Lasten in die Zu-
kunft nachzueifern. Ist dies nicht eine Doppelmoral – Beklagen 
auf der großen Ebene und Einfordern auf der lokalen Ebene.

Werte Bürgerinnen und Bürger,

wir bitten Sie abschließend - auch in Ihrem eigenen Interesse - 
sich mit den beschriebenen Aspekten zu beschäftigen und mit-
zuhelfen, eine andere Form des Miteinanders zu fi nden.

Oder glaubt jemand ernsthaft, dass es für einen Bürgermeister 
oder für ein Gemeinderatsmitglied sowie deren Familien nicht 
eine Belastung darstellt, für die gewissenhafte Ausübung ihres 
Amtes Unterstellung wie die der Unfähigkeit oder der Entschei-
dungsfi ndung nach nicht sachgerechten Erwägungen bzw. Mo-
tiven ausgesetzt zu sein.  

Wenn Sie wollen, dass auch in Zukunft Positionen besetzt wer-
den, sollten sie sich überlegen ob es bei diesen Umgangsfor-
men bleiben kann.

Helfen Sie mit, etwas zu verändern. Es lohnt sich, denn es geht 
um Ihre/unsere Zukunft und unser aller Umfeld, in dem wir le-
ben.

Allen, die bereit sind nachzudenken und mitzuhelfen etwas zu 
verändern, dürfen wir im Vorhinein ein herzliches Dankeschön 
sagen.

Helmstadt, im Mai 2015

Beck    
Gemeinschaftsvorsitzender und
1. Bürgermeister Gemeinde Holzkirchen

Martin  Elze Endres
1. Bürgermeister 1. Bürgermeister 1. Bürgermeister
Markt Helmstadt Markt Remlingen Gemeinde Uettingen

Landratsamt geschlossen
Das Landratsamt Würzburg sowie alle Außenstellen sind am 
Mittwoch, 17. Juni 2015 wegen Betriebsausfl ug geschlossen.

Zulassungen können in dringenden Fällen aufgrund der er-
weiterten Zuständigkeit an diesem Tag in der Zeit von 8:00 bis 
13:00 Uhr an der Zulassungsstelle der Stadt Würzburg (Bürger-
büro) getätigt werden.
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Verschiedenes

Bayer. Rotes Kreuz

Blutspendetermine:

Uettingen:
Mittwoch, 10. Juni von 18.00 bis 20.30 Uhr in der alten Schule, 
Würzburger Str. 1

Helmstadt:
Dienstag, 23. Juni von 18.00 bis 20.30 Uhr in der Astrid-Lindg-
ren-Grundschule

Bitte unbedingt den Spendeabstand von 56 Tagen einhalten!!

Der Blutspendedienst weist darauf hin: Bitte bringen Sie zu je-
der Spende unbedingt Ihren Blutspendepass mit. Zumindest 
aber einen Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass, Füh-
rerschein).

Veranstaltungen im Berufs-
informationszentrum (BiZ)
der Agentur für Arbeit Würzburg

11. Juni von 15.00 bis 16.30 Uhr
Vorstellungsgespräch für Schüler/innen

Was ziehe ich an? Wie verhalte ich mich? 
Wie bereite ich mich vor?
Referentin: Ilse Rattka-Nüdling, Berufsberaterin

18. Juni von 15.00 bis 16.30 Uhr
Richtig Bewerben – aber wie?

Seminar für die schriftliche Bewerbung von Jugendlichen für 
Ausbildungsstellen
Referent: Ronny Lamprecht, Berufsberater

25. Juni von 15.00 bis 16.30 Uhr
Die Online-Bewerbung

Besonderheiten einer Online-Bewerbung;
aktuelle Anforderungen an eine individuelle und überzeugende 
Bewerbungsmappe
Referent: Marcellus Barth, Bewerbungscoach

Anmeldungen unter Tel. 0931 7949-202 erwünscht. 

Produktionsmitarbeiter „Allrounder“ 
m/w ab sofort für Standort Uettingen 
gesucht! RENOfloor® Produktions GmbH 
09369/90670

„Dach über dem Kopf“ gesucht...

Für unsere beiden neuen Mitarbeiter (Vollzeit) 

suchen wir baldmöglichst in bzw. in der Nähe

von Holzkirchen jeweils 1-2 Zimmer-Wohnungen.

Herzlichen Dank!

Kontakt: Martina Plesse

m.plesse@benediktushof-holzkirchen.de 

Tel. 09369 / 9838-22
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5team orange · Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg · Abfallwirtschaftsbetrieb
Am Güßgraben 9 · 97209 Veitshöchheim · www.team-orange.info 
KundenCenter Mo – Do 8 –16 Uhr / Fr 8 –12 Uhr · Tel. & Fax 0931 / 6156 400

Der 10.000er ist geknackt!
Die team-orange-App erobert den Landkreis Würzburg

Zahnarztbesuch, Steuererklärung, Hochzeitstag: Es gibt unzählige Dinge, an die 
man im Alltag denken muss. Die Mülltonne am richtigen Tag bereitzustellen, 
gehört nicht dazu – denn dafür ist die team-orange-App zuständig.

Sie erinnert zuverlässig an alle Abfuhrtermine und bietet darüber hinaus viele 
hilfreiche Zusatzfunktionen rund um die Abfallentsorgung. Und damit hat sie 
den Landkreis im Sturm erobert: 

Inzwischen nutzen mehr als 10.000 Bürgerinnen und Bürger die team-orange-
App, und es werden täglich mehr!

Die Funktionen im Überblick: 
• zuverlässige und pünktliche Erinnerung an anstehende Abfuhrtermine 
• Bereitstellung wichtiger Zusatzinfos  über Push-Nachrichten direkt aufs 

Smartphone
• Abfall-ABC für unterwegs mit praktischer Suchfunktion
• Öffnungszeiten und Standorte aller Entsorgungseinrichtungen 

(inklusive Navigationsfunktion)
• Aktuelles vom team orange
• Rubrik „Service“ für weitere Infos rund um die Abfallentsorgung
• direkter Zugriff auf den Tauschmarkt Mainfranken

Die team-orange-App kann kostenlos im Apple AppStore, bei GooglePlay 
oder im WindowsPhone Anwendungen + Spiele Store heruntergeladen werden. 

Wohnberatung des Landkreises Würzburg  – Zeppelinstraße 67 – 97074 Würzburg  

Telefon: 0931 8044258 – E-Mail: tobias.konrad@kommunalunternehmen.de

Gut zuhause wohnen – 

auch im Alter oder 

mit Behinderung

Oft werden Wohnungen der Lebenssituation im  

Alter oder bei einer Behinderung nicht gerecht.

Die Wohnberatung für den Landkreis Würzburg 

• informiert Sie über Möglichkeiten, Hindernisse und 

Gefahrenquellen zu beseitigen,

• kennt Hilfsmittel, die Ihren Alltag erleichtern,

• berät Sie über Finanzierungsmöglichkeiten für den 

Wohnungsumbau.

Wohnberatung
Das Kommunalunternehmen   
des Landkreises Würzburg

kostenlos

professionell

persönlich



Mitteilungsblatt Markt Helmstadt  Juni 2015 11

Verschiedenes

Veranstaltungen im 
Benediktushof Holzkirchen

Veranstaltungen im Benediktushof Holzkirchen 
Klosterstraße 10, 97292 Holzkirchen, Tel.09369/9838-0,

Sonntag, 7. Juni 2015, 16:30 bis 18:00 Uhr

Konzert: Weiter Klang - Steppenmusik auf der Kyl Kobiz

Die Kyl Kobiz, ein jahrhundertealtes Instrument aus den weiten 
Steppen Zentralasiens, klingt mit ihren tiefen variablen Klängen 
ganz anders als Streichinstrumente, die man kennt. Raushan 
Orazbaeva aus Kasachstan ist eine Meisterin darin, lassen Sie 
sich verzaubern!
Kosten: 13 €/ermäßigt 9 €,
Anmeldung erbeten

Samstag, 13. Juni und 27. Juni: jeweils von 10 bis 13 Uhr
Zen am Samstag

Einladung bei Sitz- und Gehmeditation in Stille gemeinsam Zen 
zu praktizieren.
Kostenfrei und ohne Anmeldung

Sonntag, 21. Juni 2015, 14:30 bis 15:30 Uhr
Japanische Teezeremonie

In die Geheimnisse der japanischen Teezeremonie führt Barba-
ra Lohoff  im Teehaus des japanischen Zengartens am Benedik-
tushof ein. Die Übungen des Teeweges schenken einen unver-
gleichlichen inneren Frieden, unterstützt durch die Ruhe und 
Ästhetik des Meditationsgartens ein authentisches Erlebnis! 
Kosten: 9 € inkl. eine Schale mit hochwertigen schaumigen Mat-
cha-Tee und eine typisch japanische Süßigkeit,
Anmeldung erbeten

Weitere Infos: www.benediktushof-holzkirchen.de

Sonntag, 28. Juni 2015, 10:00 bis 18:00 Uhr
„Japanische Künste im Grünen“

im Rahmen des „Tag der off enen Gartentür“
Gartenführungen durch den in Franken einmaligen Zengarten, 
Teezeremonie begleitet auf der Bambusfl öte, Kräuterwork-
shop, Ikebana-Vorführung, Kulinarisches u.v.m.
Weitere Infos: www.troand-benediktushof.de, 
Café-Restaurant Troand am Benediktushof, Klosterstraße 10, 
97292 Holzkirchen, Tel.: 09369-98380

Wir machen
Ihre Steuererklärung!
Im Rahmen einer Mitgliedschaft, nur bei Arbeitseinkommen, 
Renten und Pensionen.

Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring 
Deutschland e.V. (Lohnsteuerhilfeverein) www.steuerring.de/bausewein

Eisingen
Tel. 09306–980930

Anzeigen
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Aus Vereinen und Verbänden

Der TV Helmstadt sagt Danke!

Der TV Helmstadt bedankt sich bei allen Helfern für den uner-
müdlichen Einsatz beim 120-jährigen Stiftungsfest. Ihr habt ein 
wunderschönes Fest für allen Bürger aus Helmstadt und Besu-
cher von außerhalb ermöglicht. 

Wir bedanken uns auch bei allen Sponsoren und Lieferanten 
für ihren Einsatz.

Ein herzlicher Gruß gilt unseren Ehrengästen, die am Festsonn-
tag mit ihrem Dasein und Ansprachen dem TV und der Marktge-
meinde Helmstadt große Anerkennung aussprachen.

Ein besonderes Dankeschön allen Festbesuchern, die durch ihr 
zahlreiches Erscheinen und der ausgelassenen Stimmung das 
Fest im großen Zelt zu einem Ereignis werden ließen.

Die Vorstandschaft des TV Helmstadt

Schützengesellschaft
Helmstadt

Anzeigen
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Aus Vereinen und Verbänden

TC Neubrunn

Tennis im Verein - Aktion 20/15

Der TC Neubrunn bietet 2015 einen lukrativen Einstieg in den 
Tennissport. Die ersten 20 neuen Mitglieder erhalten bis zu 15 
Trainerstunden in der Gruppe. Die Trainingseinheiten werden 
durch hauptberufl iche Trainer der Vereinstennisschule Tauber-
franken abgehalten.
Anmeldung/Infos bei 
Julian Müller, Tel. 0176-64836037 oder
Manuel Rösch, Tel. 01577-6040060.

Gesangverein Melomania

Vocalensemble im Cinemaxx Würzburg
Kirche für die Stadt ist Kirche im Kino

Ein Kino ist ein Ort, an dem Geschichten erzählt werden. Film- 
Geschichten. Erfundene Storys, die doch irgendwo wahr sind. 
Es gibt kaum etwas, was Menschen so bewegt wie eine gute 
Geschichte. Jeder von uns steckt mitten in seiner eigenen tur-
bulenten Geschichte.

Das Vocalensemble Melomania 
gestaltet einen Benefi zgottes-
dienst zu Gunsten der Organisa-
tion IJM. Diese Organisation enga-
giert sich weltweit gegen Sklaverei 
und Menschenhandel. Der Gottes-

dienst unter dem Titel „Weltgefühle“ fi ndet im Kino Cinemaxx, 
neben dem Kulturspeicher Würzburg, Alter Hafen statt. 

Weitere Infos unter http://ijm-deutschland.de/
Beginn: Sonntag, 07. Juni 11.00 Uhr
Ort: Cinemaxx, Kino 7, Würzburg

Melomania im Juni

Details zu den Terminen folgen ggf. in den Proben!

Liederwanderung mit Gastchören und Polizeidiener

Herzliche Einladung an alle Mitglieder, Freunde und Interessier-
te zur Liederwanderung durch Helmstadt. 
Besucht werden verschiedene Stationen in Helmstadt, an de-
nen der Polizeidiener interessantes zu berichten weiß. Zusätz-
lich werden kleine Gesangseinlagen dargebracht und Snacks 
mit Kaltgetränken angeboten. 
Die Liederwanderung fi ndet in der Scheune des Gasthaus Stern 
mit den Spezialitäten unseres Vereinswirts, begleitet von den 
Helmstadter Musikanten, ihren Abschluss.

Sonntag, 21. Juni, Beginn: 13.30 Uhr
Ort: Parkplatz der Verwaltungsgemeinschaft, am Graben, Helmstadt

Melomania Ausblick

„Kunterbuntes“ Melomania Konzert

Einladung an den Seniorenclub Helmstadt/Holzkirchhausen, 
Mitglieder Eltern, Freunde, Bekannte und Gönner! Der Jugend-, 
Kinder- und die Spatzenchöre singen, tanzen und musizieren 
im großen Saal des Gasthaus’ Stern. Mit dabei beim Konzert 
Kunterbunt sind auch Nachwuchsmusikanten des Vereins. Ver-
süßt wird der Nachmittag mit Kaff ee und Kuchen. 

Dienstag, 21. Juli, Beginn: 15.30 Uhr 
(Kaff ee und Kuchen, Konzert ab 17.00 Uhr)
Ort: Gasthaus Stern, Helmstadt

Alle Termine stehen im Internet unter www.melomania.me
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Kuhn Bauzentrum Lengfurt  Siemensstraße 5  97855 Triefenstein / Lengfurt

Tel. 0 93 95 / 97 20 0  Fax 0 93 95 / 80 92  Öffnungszeiten Mo. - Fr.  7 - 18 Uhr, Sa. 7 - 13 Uhr

Kuhn Bauzentrum Zellingen  Sonnenstraße 72  97225 Zellingen  Tel. 0 93 64 / 81 24 81 

Fax 0 93 64 / 81 24 82  Öffnungszeiten Mo. - Fr.  7 - 18 Uhr, Sa. 8 - 13 Uhr

www.kuhn-bauzentrum.de     info@kuhn-bauzentrum.de

  Dach & Fassade

  Rohbau & Innenausbau

  Fliesen & Sanitär

  Paneele & Bodenbeläge

  Türen, Tore & Fenster

  Figuren & Natursteine

  Grills & Zubehör

kompetente Beratung, 
faire Preise und eine 
große Produktauswahl.

Verein für 
Ambulante 
Krankenpfl ege 
Höchberg 

tragbar – 

Termine für Kleiderspenden-
annahme und Verkauf

Kleiderspendenannahme und Verkauf 
an Jedermann von gut erhaltener, aktu-
eller Kleidung für Damen, Herren und 
Kinder, in den Räumen des ehemaligen 
Kindergartens St. Norbert, Höchberg, 
Seeweg (Hexenbruch),  veranstaltet 
vom Verein für Ambulante Kranken-
pfl ege e.V.:

Annahme Mittwoch, 01. Juli, von 9.00 – 
11.00 Uhr mit Cafeteria

Verkauf von gut erhaltener Damen-, 
Herren- und Kinderkleidung an Jeder-
mann, in den Räumen des ehemaligen 
Kindergartens St. Norbert, Höchberg 
Seeweg, veranstaltet vom Verein für 
Ambulante Krankenpfl ege e.V.: 

Kleiderverkauf Donnerstag, 02. Juli, 
von 14.00 – 17.00 Uhr mit Cafeteria

Anlässlich des Hexenbruchfestes am 
Pfarrzentrum Seeweg am 11. und 12. Juli 
veranstaltet tragbar Kleidermarkt und 
Modenschau. 

Am Samstag, 11. Juli: Ab 18.00 Uhr Klei-
dermarkt und gegen 19.00 Uhr Moden-
schau.

Am Sonntag, 12. Juli: Ab 11.30 Uhr Klei-
dermarkt und Modenschau ca. 13.00 
und 16.00 Uhr 

Der Gesamterlös geht an die Sozialsta-
tion St. Kilian, Höchberg. 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstüt-
zung und Mithilfe.

Kontakt: Doris Strauch, Tel. 4 98 44

Anzeigen
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Aus Vereinen und Verbänden

Verein für Gartenbau 
und Landespfl ege 
Helmstadt

Vereinsausfl ug 

Unser diesjähriger Vereinsausfl ug fi ndet am Samstag, 20. Juni 
statt. Ziel der Fahrt ist die „Bayerische Gartenschau“ in Alzenau 
im Landkreis Aschaff enburg.
Wir haben uns für dieses Ausfl ugsziel entschieden, weil dort auf 
überschaubaren und unterschiedlich gestalteten Gartenberei-
chen für alle Altersstufen unterhaltsame und informative Akti-
onen angeboten sind. 
Außerdem ergänzt diese Landesgartenschau unser jetziges Jah-
resthema: „Etwas pfl anzen, heißt an die Zukunft glauben“.

Es entstehen Unkosten für Fahrt, Eintritt und Sonstiges von 30 €/
Erwachsene, 10 €/Kinder.
Nähere Infos über Ablauf in unseren Schaukästen oder bei den 
unten genannten Personen.

Meldungen sind noch möglich bis Montag, 8. Juni bei 
Elisabeth Sauer (Tel 1736) oder Margot Baunach (Tel 1485)

Kilianiumzug

Am Samstag, 4. Juli fi ndet der Kilianiumzug in Würzburg statt. 
Unsere Trachtenfrauen + Trachtenmädchen und die „Tu – Was“ 
– Kinder werden am Zug teilnehmen. Der Umzug in Würzburg 
beginnt um 12:30 Uhr. So treff en wir uns zur Abfahrt des Bus-
ses mit Haube um 11:30 Uhr am Wasserhaus in Helmstadt. 
Wie immer planen wir im Anschluss einen Aufenthalt auf dem 
Kilianifestplatz ein. Gerne dürfen uns auch Mamas, Papas und 
sonstige Fans im Bus begleiten.

Milch-Café – das gemütliche Café im Milchhaus

Nächster Termin: Sonntag, 28. Juni, 14:30 – 18:00 Uhr

TERMINE IN KÜRZE
Hinweis: Die Termine wurden dem Veranstaltungskalender entnommen; 
sie können sich möglicherweise kurzfristig ändern

Juni 2015 

Sa. 6. Juni   FC Helmstadt: Grillfest

Sa./So. 13./14. Juni Schützengesellschaft Helmstadt:
   Jugendschießen

Sa./So. 13./14. Juni Dorff est Holzkirchhausen

Sa. 20. Juni   TV Helmstadt: Häuslesturnier

Sa. 27. Juni   Kegelclub Helmstadt:
   Sonnwendfeuer

Sa./So. 27./28. Juni Walldürnwallfahrt Helmstadt

 WEBER
Heizung · Bad · Sanitär

GmbH
. . . behagliche Wärme in Alt- und Neubau

97299 Zell a. M
Margetshöchheimer Str. 93

www.weber-hs.de

Tel. 09 31-4 68 71-0
Fax 09 31-46871-50
mail@weber-hs.de

Wir suchen qualifizierte

Heizungsbaumonteure (m/w)
Anlagenmechaniker SHK (m/w)

Für unser WEBER Heizung - Sanitär - Team

�  N U T Z E N  S I E  I H R E  C H A N C E  �

Sie sind/haben: • verantwortungsbewusst 

 • motiviert und flexibel

 • ein technisches Händchen 

 • positive Lebenseinstellung

 • fleißig und einsatzfreudig 

 • teamorientiert

um unsere Mannschaft tatkräftig zu verstärken.

 Sie sind interessiert?  Verlieren Sie keine Zeit! Rufen sie uns einfach an! 

Wir bieten Ihnen:
• Umgang mit modernster Technik

• Reibungslose Organisation

• Teamarbeit

• Arbeit mit Eigenverantwortung

• leistungsgerechte Bezahlung

• Aufstiegschancen

Anzeige
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Sozialstation 
St. Burkard e.V.

Vereinsring 
Holzkirchhausen 

Einladung zum Dorff est 2015 an der Linde

Samstag, 13.Juni ab 17.30 Uhr Festbetrieb

Sonntag, 14. Juni Weißwurstfrühstück nach dem Gottesdienst
 ab 15.00 Uhr Festbetrieb
 Von 16.00 bis 18.30 Uhr ist das neue Heimat-
 museum geöff net.

Auf euren Besuch freut sich der Vereinsring Holzkirchhausen.

Gesangverein 
Frohsinn 

Informationen und Veranstaltungshinweise 

Rückblick auf den Mai
Mit sehr viel Applaus wurde der Auftritt unseres Gemeinsamen 
Chores in Holzkirchhausen anlässlich des Stiftungsfestes des 
Gesangvereins Sängerlust bedacht

Mitgestaltung des Festgottesdienstes beim TV-Stiftungsfest
Einen würdevollen Rahmen gaben unsere beiden Auftritte ab

Ständchen zur Hochzeit
Am Samstag, 13. Juni geben unsere Chöre Cantabile und RE-
BELcanto ein Ständchen anlässlich der Hochzeit eines Vereins-
mitgliedes.

Frohsinn-Fest in Leinach
Der Gesangverein Frohsinn Leinach feiert am Sonntag, 14. Juni 
sein Frohsinn-Fest. Bereits um 13.00 Uhr nehmen wir an einer 
geführten Wanderung zum Wartturm teil. Im Anschluss daran 
fi nden dann die Liedvorträge der anwesenden Chöre an ggf. in 
der Julius-Echter-Kirche statt. Der MGV ist durch den Gemeinsa-
men Chor vertreten. Bei hoff entlich schönem Wetter wird das 
ein begeisternder Chornachmittag.

Liederabend Frohsinn Lindfl ur
Am Samstag, 27. Juni richtet der Singkreis Frohsinn Lindfl ur ei-
nen Liederabend im Rahmen seines 30-jährigen Bestehens aus. 
Unser Chor Cantabile nimmt die Einladung wahr und trägt mit 
seinen Liedern sicherlich zu einem erbaulichen Abend in der 
Mehrzweckhalle Üngershausen bei.
Neben den aktiven Sängern sind natürlich auch passive Mitglie-
der herzlich eingeladen uns nach Leinach und Üngershausen 
zu begleiten.
Weitere Informationen über unseren Verein, unsere Chöre und 
über unsere Aktionen gibt es unter www.frohsinn-helmstadt.de.

Anzeigen
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Kirchliche Nachrichten

Katholische 
Pfarrgemeinde Helmstadt
Öff nungszeiten des Pfarrbüros
St.-Martin-Str. 16, 97264 Helmstadt
Donnerstags von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
oder nach Vereinbarung. 
Tel. 09369 2362, Fax 09369 20115, 
E-Mail: pfarrei.helmstadt@bistum-wuerzburg.de

Gottesdienstzeiten Helmstadt: 
Samstags  18:30 Uhr 
Sonntags  09:00 Uhr 
jeden 1. Sonntag im Monat um 10:30 Uhr 

Gottesdienstzeiten Holzkirchhausen: 
Sonntags  10:30 Uhr 
jeden 1. Sonntag im Monat um 09:00 Uhr 

Bei gewissen Anlässen können sich die Zeiten ändern, dies ist 
jeweils der Gottesdienstordnung zu entnehmen. Sie können die 
aktuelle Gottesdienstordnung auch bei www.helmstadt-online 
einsehen bzw. herunter laden.

Evangelische Kirchengemeinde 
Uettingen
Obertorstraße 1, 97292 Uettingen, 
Tel. 09369 2391; E-Mail: pfarramt@uettingen-evangelisch.de

Öff nungszeiten:

Mittwoch von 9:00–11:30 Uhr, zusätzlich jeden 1. + 3. Mittwoch 
im Monat von 14:00–16:00 Uhr
Freitag von 9:00–12:30 Uhr

Termine:
Für Kinder:  jeden Dienstag 9:30–11:30 Uhr 
 „Kleine Strolche“-Krabbelgruppe
 28. Juni Kindergartensommerfest

Für Senioren: Club 60 am 11. Juni:
 „LändlicheGeschichten aus Franken“ 
 mit Walter Langohr

Die nächste Kirchenvorstandssitzung 
fi ndet am 17. Juni  um 19:30 Uhr statt.

Unsere Gottesdienste in der Bartholomäuskirche:

So. 7. Juni 1. Sonntag nach Trinitatis, 9:00 Uhr, Pfr. Laudi
 Koll. für den Deutschen Evang. Kirchentag in
 Stuttgart

So. 14. Juni 2. Sonntag nach Trinitatis, 9:00 Uhr, Pfr. Laudi
 Koll. für Martin-Luther-Haus 
 anschl. Gemeindefrühstück 

So. 21. Juni 3. Sonntag nach Trinitatis, 9:00 Uhr, Pfr. Laudi
 Koll. für Theologische Ausbildung in Bayern

So. 28. Juni 4. Sonntag nach Trinitatis, 10:00 Uhr, Pfr. Laudi
 Familiengottesdienst zum Kindergarten-
 Sommerfest
 Koll. für Gesamtkirchliche Aufgaben der EKD /
 Kindergarten 

So. 5. Juli 5. Sonntag nach Trinitatis, 9:00 Uhr, Pfr. Laudi 
 Koll. für Kirchenkreis Mecklenburg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

für die vielen Glückwünsche und Geschenke zu meinem 

 
sage ich meinen Kindern mit ihren Familien, allen 
Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten, 

sowie Herrn Bürgermeister Edgar Martin und  
Herrn Pastoralreferent Rainer Zöller. 

Anna Müller 
 

Holzkirchhausen, 26. April 2015 

Für die vielen Glückwünsche und 
Geschenke zu meinem

80. Geburtstag

bedanke ich mich besonders 
bei meinen Kindern mit Familien, 
Herrn Pastoralreferenten Zöller, 
Herrn 2. Bgm. Matthias Haber, 
der Vorsitzenden des Seniorenclubs, 
Inge Martin sowie allen Verwandten, 
Nachbarn, Freunden und
Schulkollegen.

Helmstadt, im April 2015 

                         Walli Bauer

www.meine-spendenaktion.de

Spenden statt Geschenke!
Geburtstag, Hochzeit, Marathon, oder Ihre eigene 
Idee - starten Sie eine eigene Spendenaktion 
zugunsten der SOS-Kinderdörfer weltweit und motivieren 
Sie Ihre Freunde, Sie zu unterstützen!
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Arzt & Apotheke

So. 14.06. Hof-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 1,  09342/914510
Deutschherrn-Apotheke, Neubrunn, Hauptstr. 7,  09307/290

Mo. 15.06. Maintal-Apotheke, Hafenlohr, Hauptstr. 31,  09391/2550
Rathaus-Apotheke, Uettingen, Würzburger Str. 6,  09369/2755

Di. 16.06.  Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  09391/98990
Riemenschneider-Apotheke, Eisingen, Hauptstr. 19,  09306/1224

Mi. 17.06. Adler-Apotheke, Wertheim, Maingasse 9,  09342/7745
Bavaria-Apotheke in der Hauptstraße, Höchberg, Hauptstr. 34,  0931/48444

Do. 18.06. Schäfer’s Apotheke, Obere Pfarrgasse 26, Kreuzwertheim,  09342/21999 
Apotheke am Rosengarten, Kist, Am Rosengarten 22,  09306/3125

Fr. 19.06.  Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5,  09391/98190 
Brunnen-Apotheke, Waldbüttelbrunn, August-Bebel-Str. 55-59,  0931/3043020

Sa. 20.06. Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2,  09369/99199
Marien-Apotheke, Würzburger Str. 5-7, Reichenberg  0931/661030

So. 21.06. Apotheke Lengfurt, Friedrich-Ebert-Str. 36,  09395/251
St.-Martin-Apotheke, Helmstadt, Würzburger Str. 3,  09369/980280

Mo. 22.06. Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21,  09391/98630 
Hexenbruch-Apotheke, Albert-Schweitzer-Str. 51, Höchberg,  0931/409199

Di. 23.06.  easy-Apotheke Marktheidenfeld, Georg-Mayer-Str. 15a,  09391/9088844 
Bavaria-Apotheke am Marktplatz, Höchberg, Hauptstr. 107,  0931/49414

Mi. 24.06. Apostel-Apotheke, Esselbach, Dorfstr. 5,  09394/718
Deutschherrn-Apotheke, Neubrunn, Hauptstr. 7,  09307/290

Do. 25.06. Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 56 A,  09342/1830
Rathaus-Apotheke, Uettingen, Würzburger Str. 6,  09369/2755

Fr. 26.06.  Hof-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 1,  09342/914510
Riemenschneider-Apotheke, Eisingen, Hauptstr. 19,  09306/1224

Sa. 27.06. Maintal-Apotheke, Hafenlohr, Hauptstr. 31,  09391/2550
Bavaria-Apotheke in der Hauptstraße, Höchberg, Hauptstr. 34,  0931/48444

So. 28.06. Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  09391/98990 
Apotheke am Rosengarten, Kist, Am Rosengarten 22,  09306/3125

Mo. 29.06. Adler-Apotheke, Wertheim, Maingasse 9,  09342/7745
Brunnen-Apotheke, Waldbüttelbrunn, August-Bebel-Str. 55-59,  0931/3043020

Di. 30.06.  Schäfer’s Apotheke, Obere Pfarrgasse 26, Kreuzwertheim,  09342/21999 
Marien-Apotheke, Würzburger Str. 5-7, Reichenberg  0931/661030

Mi. 01.07. Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5,  09391/98190 
St.-Martin-Apotheke, Helmstadt, Würzburger Str. 3,  09369/980280

Do. 02.07. Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2,  09369/99199
Hexenbruch-Apotheke, Albert-Schweitzer-Str. 51, Höchberg,  0931/409199

Tel. 0800 2282280

Notdienst der Apotheken

Notdienst jeweils von 8:00 Uhr 
bis 8:00 Uhr des Folgetages 

Hinweis: Die Termine könn  en sich kurzfristig ändern; 
es wird empfohlen, jeweils vorher anzurufen.

Mi. 03.06. Maintal-Apotheke, Hafenlohr, Hauptstr. 31,  09391/2550
Bavaria-Apotheke am Marktplatz, Höchberg, Hauptstr. 107,  0931/49414

Do. 04.06. Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  09391/98990
Deutschherrn-Apotheke, Neubrunn, Hauptstr. 7,  09307/290

Fr. 05.06.  Adler-Apotheke, Wertheim, Maingasse 9,  09342/7745
Rathaus-Apotheke, Uettingen, Würzburger Str. 6,  09369/2755

Sa. 06.06.  Schäfer’s Apotheke, Obere Pfarrgasse 26, Kreuzwertheim,  09342/21999
Riemenschneider-Apotheke, Eisingen, Hauptstr. 19,  09306/1224

So. 07.06. Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5,  09391/98190
Bavaria-Apotheke in der Hauptstraße, Höchberg, Hauptstr. 34,  0931/48444

Mo. 08.06. Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2,  09369/99199
Apotheke am Rosengarten, Kist, Am Rosengarten 22,  09306/3125

Di. 09.06.  Apotheke Lengfurt, Friedrich-Ebert-Str. 36,  09395/251
Brunnen-Apotheke, Waldbüttelbrunn, August-Bebel-Str. 55-59,  0931/3043020

Mi. 10.06. Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21,  09391/98630 
Marien-Apotheke, Würzburger Str. 5-7, Reichenberg  0931/661030

Do. 11.06. easy-Apotheke Marktheidenfeld, Georg-Mayer-Str. 15a,  09391/9088844 
St.-Martin-Apotheke, Helmstadt, Würzburger Str. 3,  09369/980280

Fr. 12.06.  Apostel-Apotheke, Esselbach, Dorfstr. 5,  09394/718
Hexenbruch-Apotheke, Albert-Schweitzer-Str. 51, Höchberg,  0931/409199

Sa. 13.06.  Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 56 A,  09342/1830 
Bavaria-Apotheke am Marktplatz, Höchberg, Hauptstr. 107,  0931/49414

Notruf 112 für Feuerwehr & Rettungsdienst
Seit Februar 2010 gilt die dreistellige NOTRUF-NR. 112 für die 
Feuerwehr und den Rettungsdienst. Die Notruf-Nr. 112 hat 
folgende Vorteile: gebührenfrei wählbar auch mit Handys 
ohne Guthaben und vorwahlfrei sowohl im Festnetz wie auch 
in den Mobilfunknetzen.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Notfallpraxis Würzburg, Domerschulstr. 1, Tel. 0931 322833
Öff nungszeiten: Mittwoch: 14-21 Uhr, Freitag: 18-21 Uhr
Samstag/Sonntag/Feiertag: 8-21 Uhr
Vermittlungs- und Beratungszentrale des KVB Tel. 0180 5191212
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern: 
kostenfreie bundesweite Bereitschaftsdienstnummer: 116 117
Kinder- und jugendärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Tel. 0700 35070035

Anzeigen
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Kegelclub Alle Neune 
Helmstadt

Das Sonnwendfeuer fi ndet am Samstag, 27. Juni statt. Dazu la-
den wir alle Bürger aus Helmstadt und Holzkirchhausen recht 
herzlich ein.
Festbeginn ist um 18.00 Uhr am Ostlandskreuz. In gewohnter 
Weise wird für das leibliche Wohl gesorgt. Gegen 22.00 Uhr wird 
dann das Feuer angezündet.

Georg Fiederling
1. Vorsitzender

Moderne Büroräume in Remlingen 
zwischen 15 und 85 m² zu vermieten.
Anfragen von USt-p  ich  gen Dienstleistern bi  e
unter Chi  re Nr. 06-15/01 an: Mageta-Verlag, 
Mi  lerer Dallenbergweg 19, 97082 Würzburg

Anzeigen
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MITTEN IN 
WÜRZBURG
Als Familienunternehmen mit Herz sind wir seit 
10 Jahren für Ihr gutes Sehen und Hören aktiv. 
Besuchen Sie uns in der Schustergasse!

10
Jahre
Walter

SEIT 

2005

Edgar & Michael Walter GbR
Schustergasse 3 • 97070 Würzburg
Tel. 0931-14077 • www.optiker-walter.de

OPTIK & HÖRGERÄTE
       WALTER


